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Flüchtlinge aus der Ukraine; 
Fortgeltung der elektronischen Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) bis 04. März 2025 
 
 
Guten Tag, 
 
am 04. März 2022 hatte die Europäische Union (EU) die sogenannte „Massenzustrom-
Richtlinie“ aktiviert. Damit wurde für die Flüchtlinge aus der Ukraine ein Instrument 
geschaffen, ein sofortiges Bleiberecht, ein Recht auf Unterkunft, Zugang zum Arbeitsmarkt 
und Sozialleistungen sowie medizinische Versorgung zu ermöglichen. Ziel war es 
massenhafte und aufwändige Asylverfahren abzukürzen.  
 
Die Entscheidung der EU wurde in Deutschland über den vorübergehenden Schutz nach    
§ 24 AufenthG umgesetzt. Entsprechend wurden durch die Ausländerbehörde 
elektronische Aufenthaltstitel (eAT) ausgestellt. Aufgrund der Befristung der 
Massenzustrom-Richtlinie haben nahezu alle eAT ein Befristungsende zum 04. März 2024.  
 
Am 28. September 2023 haben die europäischen Innenminister wegen des anhaltenden 
Kriegsgeschehens der Verlängerung der Befristung der „Massenzustromsrichtlinie“ um ein 
Jahr zugestimmt. Für Deutschland wurde dies mit der Ukraine-Aufenthalts-
Fortgeltungsverordnung (UkraineAufenthFGV) in deutsches Recht überführt 
(Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 334 vom 04. Dezember 2023).  
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Nach dieser Verordnung gelten alle am 01. Februar 2024 gültigen eAT nach § 24 
AufenthG, einschließlich aller Auflagen und Nebenbestimmungen, bis zum 04. März 2025 
automatisch fort. 
 
Dies bedeutet, dass es eine gesetzliche Fortgeltungswirkung für nahezu alle eAT nach       
§ 24 AufenthG gibt. Deshalb besteht  
 

 keine Notwendigkeit einen neuen eAT ausstellen bzw. verlängern zu lassen,  
 

 kein Grund die Ausländerbehörde wegen einer Verlängerung aufsuchen oder 
einen Termin zu vereinbaren.  

 
In Deutschland als auch in den europäischen Nachbarländern ist und wird die in 
Deutschland getroffene Fiktionswirkung zur Weitergeltung bis 04. März 2025 kommuniziert 
und hinterlegt. Daher sollten alle Betroffenen, Arbeitgeber, Sozialleistungs- und 
Sicherheitsbehörden informiert sein. Ebenso sind Reisen im europäischen Ausland 
möglich. Dies ist jedoch auch durch die entsprechenden Nationalpässe bereits möglich. 
 
Um gegebenenfalls eintretenden Unsicherheiten entgegenzuwirken, empfehlen wir 
allen Inhabern eines eAT nach § 24 AufenthG einen Ausdruck der 
UkraineAufenthFGV zu seinem eAT dazu zu nehmen. Die UkraineAufenthFGV finden 
Sie in nebenstehendem PDF-Dokument.  
 
Der Landkreis Limburg-Weilburg informiert unter anderem über seine Homepage über die 
aktuelle Entwicklung. Dort finden sich auch weitergehende Informationen in verschiedenen 
Sprachen und Internet-Links zu anderen hilfreichen Internetseiten.  
 
Freundliche Grüße 
im Auftrag 
 
 
 
D. Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


